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Rede des Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke 

„Aktuelle Entwicklungen der Wirtschaftskriminalität“ 

 

-- Es gilt das gesprochene Wort. -- 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Kaum ein Kriminalitätsfeld ruft derart ambivalente und zugleich emotionale 

Diskussionen hervor und erzielt eine solche öffentliche Breitenwirkung wie die 

Wirtschaftskriminalität. 

Das mag sicherlich daran liegen, dass die Wirtschaft das Fundament nicht nur 

unserer nationalen, sondern auch der internationalen Gesellschaftsordnung ist. Ihr 

Funktionieren ist Grundlage unseres Wohlstandes; mit ihrem Funktionieren verbindet 

sich die Hoffnung und Erwartung, diesen auch künftig bewahren und mehren zu 

können. Schon allein deshalb wird deutlich, dass wir alle von Entwicklungen und 

Veränderungen in der Wirtschaft unmittelbar betroffen sind. 

Die zentrale gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Wirtschaft ist eng mit der Frage 

nach ihrer ordnungspolitischen Einbindung verknüpft. Aspekte wie Regulierung und 

Deregulierung spielen hier eine Rolle, aber auch Möglichkeiten der Steuerbarkeit – 

und damit der Beherrschbarkeit – eines Wirtschaftssystems im Zeitalter der 

Globalisierung und das Nachdenken darüber, wie Strukturen, die selbst von ihren 

Konstrukteuren als überkomplex und intransparent beschrieben werden, noch einem 

funktionierenden Risikomanagement zugänglich sind. 

Solche Komplexitäten erzeugen diffuse Ängste, weil unsere individuelle 

Wahrnehmung auf überschaubare und klar strukturierte Ordnungs- und 

Bedeutungsraster ausgelegt ist. 

Schließlich offenbart auch und gerade der Begriff des Profits, wie zwiespältig die 

Bewertung dessen ist, was wir als sozialadäquat bzw. als nicht mehr sozial 

verträglich im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben einordnen. In einer 

Gesellschaft, in der das Leitbild des homo oeconomicus, in der Effektivität und 

Effizienz selbstverständliche Grundlage unserer Sozialisation sind, werden warnende 

Stimmen vor einer „Verwirtschaftung der Moral“ solange belächelt, solange man 

selbst zu den Profiteuren gehört.  
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Hatte die Mehrheit der Gesellschaft dieses Spannungsfeld bisher mehr oder weniger 

akzeptiert, ist die öffentliche Stimmungslage nun aufgrund der Ereignisse im 

Zusammenhang der Finanzmarktkrise völlig gekippt. 

Meldungen über Insidergeschäfte, Marktmanipulationen und andere illegale 

Vorgänge an der Börse, kriminelle Transaktionen, gefälschte Bilanzen und 

Korruptionsskandale dominieren derzeit die Medien. Früher wurden selbst 

spektakuläre Wirtschaftsstraffälle wie beispielsweise der „FlowTex-Skandal“ als 

Einzelfälle wahrgenommen, jetzt erleben wir kollektive Entrüstung. 

Heute stehen für viele Bürger die modernen Finanz- und Kapitalmärkte als ein 

Synonym für einen amoralischen Turbokapitalismus, der sich in seinem vermeintlich 

hemmungslosen Gewinnstreben von jeder Moral verabschiedet hat. Den Spekulanten 

würden Milliardengewinne beschert, die reale Wirtschaft dagegen destabilisiert und 

Arbeitsplätze vernichtet. 

Angesichts der scheinbaren Maßlosigkeit, des überzogenen Gewinnstrebens Einzelner 

und ihrer Befriedigung monetärer Bedürfnisse um jeden Preis, gerät unser bislang 

gültiges Leitbild einer grundsätzlich am Gemeinwohl orientierten Wirtschaft ins 

Wanken, scheint sich umzukehren in ein „Ihr da oben, wir da unten“ und droht damit 

die Gesellschaft zu spalten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch die Strafverfolgungsorgane bewegen sich in diesem Spannungsfeld. Wir sind 

Teil dieser Diskussion, weil ein klarer ordnungspolitischer Rahmen nur so viel wert 

ist, wie der Staat gewillt und in der Lage ist, ihn durchzusetzen und Verstöße 

konsequent zu ahnden.  

Wir dürfen uns allerdings nicht zu einer emotionalen Diskussion hinreißen lassen. 

Aufgabe der politischen Entscheidungsträger ist es, nüchtern zu analysieren, was von 

dem Begriff Wirtschaftskriminalität erfasst sein soll und welche Rolle den 

Strafverfolgungsorganen bei der Bewältigung der klassischen und der im Zuge der 

Finanzmarktkrise zu prognostizierenden Wirtschaftskriminalität zukommen soll.  
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Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden ist es darzustellen, welche Deliktsfacetten, 

Tat-, Täter- und Opfertypologien sowie strukturellen Verflechtungen wir bislang 

beobachten. Hierzu gehört immer, auch künftige Entwicklungen zu beschreiben. 

Sachgerechte präventive und repressive Lösungsansätze werden wir nur auf diese 

Weise erzielen können.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Hauptproblem, Art und Umfang von Wirtschaftskriminalität darzustellen, liegt 

darin, dass Wirtschaftsdelikte meist nicht zur Anzeige gebracht werden. Es handelt 

sich mithin um klassische Kontrolldelikte. Die polizeilichen Zahlen zeigen daher nur 

einen kleinen Ausschnitt des tatsächlichen Phänomens. Schätzungen der Wirtschaft 

zufolge beträgt das Dunkelfeld bis zu 80 Prozent. Die Gründe hierfür sind hinlänglich 

bekannt: 

Die betroffenen Unternehmen fürchten Image- und Reputationsverluste. Die interne 

Schadensbegrenzung steht an erster Stelle. 

Oftmals gibt es kein direktes Opfer, das eine Anzeige erstatten könnte. Werden 

beispielsweise Aktienkurse durch Marktmanipulation beeinflusst, merken die 

betroffenen Unternehmen und Anleger teilweise gar nicht, dass sie geschädigt 

wurden. 

Handelt es sich bei den verwendeten Geldern um „Schwarzgelder“ oder anderweitig 

inkriminierte Gelder, kann eine Anzeige für das betroffene Unternehmen zum Konflikt 

mit Behörden, insbesondere Steuerbehörden, führen. 

Vorsichtig optimistisch stimmt uns, dass aktuelle Verfahren im Banken- und 

Finanzsektor – neben aufgebrachten Anlegern – auch durch Hinweise von anonymen 

Insidern ausgelöst wurden. Auch im Bereich Korruption ist in den vergangenen 

Jahren der Anteil an Verfahren, der auf Grund von anonymen Hinweisen eingeleitet 

wurde, gestiegen.  

Beispielhaft hierfür steht das derzeitige Korruptionsverfahren gegen Siemens-

Mitarbeiter. Dies deutet darauf hin, dass Sensibilisierungsmaßnahmen Wirkung 

zeigen. Es unterstreicht zugleich die Notwendigkeit und Bedeutung von 

institutionalisierten Meldesystemen für die Verfolgung von Wirtschaftskriminalität und 

Korruption. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was sagen die polizeilich registrierten Zahlen? Was sagt uns dieses Hellfeld? 

Im Jahr 2007 wurden etwa 90.000 Fälle im Bereich Wirtschaftskriminalität registriert. 

Ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre zeigt: Die Fallzahlen sind über die Jahre 

vergleichsweise konstant geblieben; sie bewegen sich zwischen 90.000 und 100.000 

Fällen pro Jahr. Grundsätzlich ist der Anteil der Wirtschaftskriminalität an den 

insgesamt polizeilich bekannt gewordenen Straftaten damit eher gering – er bewegt 

sich im Schnitt zwischen ein und zwei Prozent. 

Da Wirtschaftskriminalität ein klassisches Kontrolldelikt ist, zeigt sich hier die 

Abhängigkeit vom Ressourceneinsatz der Strafverfolgungsbehörden! Diese 

Abhängigkeit – das zeigen die letzten zehn Jahre – ist im Bereich 

Wirtschaftskriminalität besonders bemerkenswert.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wer die Gefahren von Wirtschaftskriminalität verstehen will, darf allerdings nicht bei 

den Fallzahlen stehen bleiben, sondern muss sich deren Folgen anschauen. 

Bereits das unmittelbare Schadenspotenzial ist enorm! Wirtschaftskriminalität 

verursachte im vergangenen Jahr mehr als vier Milliarden Euro an Schäden – und 

damit wie in den Vorjahren auch die Hälfte des in der Polizeilichen Kriminalstatistik 

registrierten Gesamtschadens. Das heißt 1,4 Prozent der Fälle verursachten circa 50 

Prozent des polizeilich registrierten Gesamtschadens der Kriminalität.  

Ich habe bereits gestern darauf hingewiesen – eine aktuelle Studie einer 

Unternehmensberatung schätzt die durch Wirtschaftskriminalität verursachten 

Schäden für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2006 auf mindestens sechs Milliarden 

Euro. 

Hinzu kommt, dass bereits Einzelfälle weitreichende wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Folgen haben können. Nehmen Sie das Beispiel Heros: 

Verantwortliche des Geldtransportunternehmens veruntreuten insgesamt 500 

Millionen Euro an Kundengeldern und schädigten dadurch etwa 1.800 Firmen; etwa 

4.000 Arbeitsplätze gerieten in Gefahr. Der Gründer und ehemalige Inhaber wurde 

im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt.  
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Das Schadenspotenzial wirtschaftskriminellen Verhaltens steigt rasant: Auf unserer 

Herbsttagung im Jahr 2002 beschäftigte uns der schon erwähnte „FlowTex-Skandal“ 

– die Täter hatten damals durch Scheingeschäfte mit nicht vorhandenen 

Bohrsystemen einen Schaden von über vier Milliarden D-Mark verursacht – eine bis 

dahin beispiellose Schadenssumme. Der Haupttäter wurde inzwischen zu elf Jahren 

und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Im Vergleich hierzu wurde im Januar 

2008 bekannt, dass ein einzelner Angestellter der französischen Bank Societe 

Generale Spekulationsverluste von circa fünf Milliarden Euro verursachte. Über 

welche Größenordnung reden wir heute? 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Um die Bedeutung von Wirtschaftskriminalität beurteilen zu können, müssen wir 

auch deren OK-Relevanz betrachten. Die Organisation für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) weist eindringlich darauf hin, dass 

Wirtschaftskriminalität zunehmend organisiert und strukturiert begangen wird.  

Im OK-Lagebild 2007 wiesen etwa 15 Prozent der polizeilich registrierten OK-

Verfahren Bezüge zur Wirtschaftskriminalität auf. Wirtschaftskriminalität war damit 

drittgrößter Kriminalitätsbereich im Zusammenhang mit Verfahren der Organisierten 

Kriminalität. Auf organisierte Wirtschaftskriminalität entfielen 72 Prozent der durch 

OK insgesamt verursachten Schäden (327 Millionen Euro) und fast 50 Prozent der 

geschätzten Gewinne (235 Millionen Euro)!  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Obgleich im Bereich der organisierten Wirtschaftskriminalität die höchsten 

Vermögenswerte gesichert werden – im vergangenen Jahr waren dies rund 18 

Millionen Euro – bestand erneut, wie bei der Organisierten Kriminalität allgemein, ein 

krasses Missverhältnis zu den geschätzten Gewinnen. Nur etwa acht Prozent beträgt 

der Anteil der Vermögenssicherstellungen. Dies muss uns bedenklich stimmen. 

 

 

 

 



 6 

Eine aktuelle polizeiinterne Untersuchung zeigt folgende Hauptursachen: 

1. Das Problem internationaler Tatbegehung: Täter transferieren Vermögen 

oftmals ins Ausland oder die Gelder befinden sich grundsätzlich im Ausland. 

Die Staatsanwaltschaften sehen sich vor erhebliche Probleme gestellt, die 

typischerweise langwierigen Rechtshilfeersuchen zu stellen. Dennoch müsste 

dies forciert werden. 

2. Spezialdienststellen für Finanzermittlungen sind zwar bereits in die Mehrheit 

der Wirtschaftsstrafverfahren eingebunden, aber eben nicht in allen 

Verfahren. Das ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. 

3. Die Täter verschleiern zunehmend ihre Gewinne; nutzen umfangreich neue 

Technologien. Dies erschwert wiederum die Beweissicherung. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch der Bereich der Produkt- und Markenpiraterie wird immer professioneller 

organisiert: Anstelle von Hinterhöfen werden Fälschungen immer häufiger in voll 

ausgestatteten Fabriken produziert. Dabei wird neben klassischen Vertriebswegen 

das Internet immer wichtiger. Hier sind insbesondere Auktionsplattformen wie Ebay 

zu nennen. Zwei Drittel der polizeilich registrierten Fälle von Produkt- und 

Markenpiraterie – und damit doppelt so viele wie im Vorjahr – wurden im Jahr 2007 

mit Hilfe des Internets verübt. 

In den vergangenen zehn Jahren sind hier allein die polizeilichen Fallzahlen um fast 

das zehnfache gestiegen – auf rund 32.000 Fälle im vergangenen Jahr. 

Der Großteil der gefälschten Waren wird im Ausland hergestellt und nach 

Deutschland importiert, wobei mehr als 70 Prozent aller weltweit verkauften Plagiate 

aus Asien stammen, größtenteils aus China.  

Neben gefälschten Luxusgütern stehen immer mehr auch Produkte des täglichen 

Bedarfs, insbesondere Arznei- und Nahrungsmittel, im Fokus. Hier gibt bereits jedes 

zweite Unternehmen an, von Fälschungen betroffen zu sein.  
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War es früher oftmals der Verkauf gefälschter Markenkleidung konzentriert sich der 

illegale Handel heute auch auf gefälschte Werkzeuge und Maschinen.  

Beim Schutz von Innovationen geht es daher nicht nur um Umsatzverluste und 

Reputationsschäden für die betroffenen Unternehmen. Es geht auch um konkrete 

Gesundheitsgefahren für die Verbraucher. 

 

Meine Damen und Herren! 

Auch bei Korruption – einem typischen Begleitdelikt der Wirtschaftskriminalität – 

stoßen wir oftmals auf feste, international weit verzweigte Täterstrukturen – 

richtiggehende „Korruptionsgeflechte“. Auch in diesem Bereich müssen wir daher von 

einem erheblichen Dunkelfeld ausgehen.  

Nehmen Sie das Beispiel Siemens: 2006 wurde ein Verfahren wegen Korruption 

gegen Mitarbeiter des Siemens-Konzerns im Zusammenhang mit der Bildung so 

genannter „Schwarzer Kassen“ eingeleitet. Insgesamt sollen zweifelhafte Zahlungen 

in Höhe von 1,3 Milliarden Euro geflossen sein. Angefangen im Jahr 2006, rechnet 

die zuständige Staatsanwaltschaft mit einem Abschluss des Verfahrens nicht vor 

2009. Derzeit wird gegen etwa 300 Beschuldigte ermittelt, knapp 80 Zeugen wurden 

bereits vernommen; gegen mehr als zehn Betroffene aus dem „oberen Management“ 

wurden Verfahren eingeleitet. Bislang wurden Gewinne in Höhe von 200 Millionen 

Euro abgeschöpft und ein Bußgeldbescheid in Höhe von einer Millionen Euro 

verhängt.  

Die umfangreichen Auslandsermittlungen, in die auch Verbindungsbeamte des 

Bundeskriminalamtes eingebunden sind, reichen bis nach Nigeria, Russland und 

China.  

Andere Verfahren bestätigen das Phänomen von – häufig internationalen – 

Korruptionsgeflechten. 

Die Tatsache, dass statistisch gesehen die öffentliche Verwaltung in Deutschland 

noch immer sehr viel häufiger von Korruption betroffen ist als die Privatwirtschaft, ist 

unter anderem darauf zurückzuführen, dass die öffentliche Verwaltung mittlerweile 

flächendeckend Anti-Korruptions-Programme und entsprechende Kontrollsysteme 

eingeführt und damit die Voraussetzungen für eine höhere 

Entdeckungswahrscheinlichkeit geschaffen hat.  
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Auffällig ist, dass wir statistisch gesehen bislang nur äußerst geringe Fallzahlen im 

Bereich der internationalen Korruptionsstraftatbestände feststellen – trotz immer 

häufiger global aufgestellter Wirtschaftsunternehmen und des damit steigenden 

internationalen Konkurrenzdrucks, beispielsweise im Zusammenhang mit 

Ausschreibungen in anderen Ländern: So registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik 

2007 insgesamt nur 15 Fälle von Bestechung mit Auslandsbezug. 

Die zunehmenden Privatisierungsbestrebungen der öffentlichen Hand – Stichwort 

Public-Private-Partnership-Modelle, etwa bei der Durchführung von Ausschreibungen, 

der Überwachung von Bauvorhaben oder der Abfallentsorgung – stellen die 

Korruptionsbekämpfung vor neue Herausforderungen. Auf diese gilt es sowohl 

präventiv als auch repressiv flexibel zu reagieren, insbesondere im Hinblick auf die 

effiziente Kontrolle durch öffentliche Stellen und die Verantwortlichkeit der 

Organmitglieder der Gesellschaften, die Aufgaben von öffentlichem Interesse 

umsetzen sollen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Zuge der immer weiter voranschreitenden Globalisierung des Wirtschaftslebens 

und des damit einhergehenden wachsenden Konkurrenzdrucks innerhalb der 

Wirtschaft nimmt auch die Gefahr der Ausspähung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen zu.  

Da die Anforderungen an die Ermittlungen andere sind, wird polizeilicherseits 

unterschieden: Ist die Spionagetätigkeit staatlich gelenkt, sprechen wir von 

Wirtschaftsspionage; geht die Ausforschung von einem Unternehmen aus, von 

Konkurrenzausspähung bzw. Industriespionage. 

Bei der Konkurrenzausspähung haben wir im vergangenen Jahr 325 Fälle registriert – 

und damit eine Steigerung innerhalb der vergangenen fünf Jahre um 20 Prozent. 

Schwerpunktmäßig geht es um die Weitergabe von Kundendaten – z. B. von Banken, 

Personaldienstleistern, aus dem Bereich Internethandels – aber auch um geheime 

Produktionsunterlagen, Computerprogramme und andere sensible 

Firmeninformationen. 

Auch im Bereich der Spionage nutzen Wirtschaftsstraftäter neue Technologien zu 

immer neuen Angriffsvarianten auf IT-Systeme.  
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Über das World-Wide-Web werden Trojaner verschickt, die die Computer-Netzwerke 

der attackierten Firmen infizieren und anschließend deren geistiges Eigentum für die 

Späher sichtbar und abrufbar machen. Im Fokus stehen nahezu alle 

Unternehmensbereiche, wobei Forschungs- und Entwicklungsabteilungen – und 

damit innovationsabhängige Unternehmen bspw. aus der Pharma- und der 

Automobilindustrie oder Softwarefirmen – besonders gefährdet sind.  

Die Auslandsaufklärung fremder Dienste konzentriert sich vor allem auf die 

Ausspähung im Bereich der Spitzentechnologie. Angriffsziel sind Konstruktions- und 

Produktionsabläufe. Auch ausländische Dienste machen sich immer häufiger die so 

genannte „signal intelligence“ – hier das Eindringen in Computersysteme – zu Nutze. 

Die Ausforschung von Wirtschaftsunternehmen ist fester Bestandteil der Arbeit 

zahlreicher Nachrichtendienste von Staaten z. B. in Osteuropa und Asien. Vor allem 

Russland und China stehen beim Thema Wirtschaftsspionage in der Kritik.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien bilden die Grundlage des 

freien Welthandels, ermöglichen sie doch Transaktionen und den Austausch von 

Informationen in Sekundenschnelle. Wie wir gesehen haben, wird das Internet im 

Rahmen der Wirtschaftskriminalität aber auch immer häufiger als Tatmittel 

eingesetzt.  

Etwa 180.000 Straftaten wurden im vergangenen Jahr mit Hilfe des Internets 

begangen. Bei der Wirtschaftskriminalität lag der Anteil bei etwa zehn Prozent! 

Was bedeutet das für die Ermittlungen? Tathandlungen werden hierdurch 

beschleunigt, sind schwerer nachzuvollziehen und der Umfang beweisrelevanter 

Daten erhöht sich drastisch, ja geradezu dramatisch. 

Das Internet hat neben den strukturellen Verflechtungen zugleich das 

Dokumentationsverhalten und die Speicherkapazitäten auch innerhalb der Wirtschaft 

völlig verändert. Die Folge: Die Strafverfolgungsbehörden werden mit immer 

größeren Datenmengen konfrontiert. Bei den aktuellen Verfahren im Zusammenhang 

mit der Kapitalmarktkrise stoßen wir auf Datenmengen im zwei- bis dreistelligen 

Terabyte-Bereich. 
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Welche typischen Modi Operandi beobachten wir noch im Zusammenhang mit der 

Nutzung des Internets? Nehmen wir den Bereich der Kapitalmarktdelikte: 

Seit 2007 werden vermehrt so genannte Pennystocks – das heißt Aktien, deren Wert 

sich im Cent-Bereich bewegt – über das Internet zum Kauf angepriesen. 

Vorgespiegelt wird ein gewaltiges Kurspotenzial von bis zu mehreren tausend Prozent 

innerhalb kürzester Zeit. Ziel der Täter ist, den Preis der Aktie in die Höhe zu treiben 

und selbst gewinnbringend zu verkaufen, bevor der Kurs wieder in sich 

zusammenbricht. Trotz der völlig unrealistischen Gewinnprognosen beobachten wir 

immer wieder, dass private Anleger solchen Versprechungen Glauben schenken. 

Ungeachtet einer besonders großen Leichtgläubigkeit in einzelnen Fällen bleibt für 

Anleger das grundsätzliche Problem bestehen, dass sie, um den Wert eines 

Unternehmens einschätzen zu können, von entsprechenden Informationen des 

Unternehmens und von Seiten Dritter bzw. unabhängigen Experten abhängig sind. 

Wertpapiernewsletter, Internetbörsenforen und sonstige einschlägige Internetportale 

im Finanzmarktsektor werden von Anlegern daher millionenfach abgerufen. Damit 

sind sie zugleich ein Einfallstor für gezielte Desinformation potenzieller Anleger und 

für Marktmanipulation durch entsprechende Verbreitung von falschen und selektiven 

Informationen. Damit hat das Internet einerseits zu einer größeren 

Informationsdichte und Informationsgeschwindigkeit geführt – damit einhergehend 

die Intransparenz und Komplexität der Finanzmärkte aber auch erhöht.  

Für die Ermittlungsbehörden besteht die Herausforderung darin, eine gezielte 

Irreführung der Anleger nachzuweisen, dergestalt, dass den angepriesenen Aktien 

tatsächlich kein entsprechender Gegenwert zugrunde lag z. B. ein wertloses 

Unternehmen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Welche Erfahrungen machen wir derzeit in Deutschland bei der Strafverfolgung von 

Kapitalmarktdelikten?  

Herr Mines hat uns gestern eindrucksvoll die Krise am US-amerikanischen 

Immobilienmarkt von 2004 bis heute vor Augen geführt. Zahlreiche renommierte – 

darunter auch deutsche - Banken, die in die neuen, vermeintlich lukrativen 

Finanzkonstrukte investiert hatten, waren zu Abschreibungen in Milliardenhöhe 

gezwungen. 
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Das amerikanische FBI prüft derzeit kriminelle Aktivitäten bei der Vergabe der 

Hypothekendarlehen, die gezielte Verbreitung falscher Informationen und damit 

Marktmanipulationen beim „Anpreisen“ und Verkauf der Darlehen sowie unlautere 

Absprachen zwischen den Rating-Agenturen und den Banken im Hinblick auf die 

Bewertung der Darlehen. 

Deutsche Banken sind ebenfalls von der amerikanischen Hypothekenkrise betroffen. 

Auch in Deutschland ist zu klären, inwieweit hier strafrechtlich relevantes Verhalten 

etwa in Form von Untreuehandlungen, Marktmanipulationen und 

Falschbilanzierungen gegeben ist. 

Die Ermittlungsbehörden stehen damit vor dem Problem, äußerst komplexe 

wirtschaftliche Sachverhalte angemessen bewerten zu müssen. Nehmen wir die vom 

BKA geführten Verfahren gegen die Deutsche Industriebank IKB und die ehemals 

sächsische Landesbank: Für die Strafverfolgungsbehörden handelt es sich um 

Pilotverfahren, sind es doch erstmalig Verfahren, die sich mit der risikobehafteten 

Verbriefung von Kreditmarktpapieren und dem Betreiben von außerbilanziellen 

Zweckgesellschaften befassen – ein Bereich, der auf Seiten der 

Strafverfolgungsbehörden besonders fundierte fachspezifische Kenntnisse erfordert. 

Im Mittelpunkt der Verfahren steht jeweils der Vorwurf der Untreue. Den 

Beschuldigten wird vorgeworfen, eine Risikolage geschaffen zu haben, die in ihrer 

Höhe die Finanzkraft des Unternehmens so weit überstieg, dass hierdurch die 

gesamte Existenz der Bank gefährdet war. In einem Fall betrug der Wert der zu 

diesem Zeitpunkt in den Zweckgesellschaften befindlichen Wertpapiere 23 Milliarden 

Euro, das Eigenkapital der voll haftenden Bank demgegenüber nur 1,4 Milliarden 

Euro.  

Abgewendet werden konnte die Liquiditätskrise der Banken nur durch 

milliardenschwere Risikoabschirmungen durch das Bundesfinanzministerium in 

Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und den 

Sparkassenverbänden.  

Die konkreten Schäden lassen sich derzeit aufgrund der nach wie vor unruhigen 

Situation am Finanzmarkt nicht beziffern. Sollte es zu einem Totalausfall der 

risikobehafteten Wertpapiere kommen, könnten sich die Schäden auf mehrere 

Milliarden Euro belaufen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Für die Ermittler besteht in diesen Fällen die Herausforderung bereits darin, 

strafrechtlich relevante Sachverhalte überhaupt zu erkennen.  

Es geht um die Abgrenzung zwischen „normalen“ und nicht mehr vertretbaren 

Risikogeschäften, bei Marktmanipulation zwischen erlaubter Spekulation und 

strafbarer Manipulation, und damit einhergehend um die Frage, ob ein ausreichendes 

Risikomanagement vorhanden war.  

Auch der bei Untreuedelikten erfahrungsgemäß oft schwer zu erbringende Nachweis 

von Kausalität und Vorsatz bereitet besondere Schwierigkeiten: Wie grenzen wir 

pflichtwidriges von vorsätzlichem Verhalten ab? Wurden die vorgesehenen 

Kontrollinstanzen – beginnend mit den Aufsichtsräten und der Bankenaufsicht BaFin, 

aber auch den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gezielt umgangen bzw. getäuscht? 

Lag Bereicherungsabsicht vor? Oder lediglich ein Handeln gegen die (falsch 

interpretierten) geschäftlichen Interessen des Unternehmens? 

Ab wann musste den Verantwortlichen klar sein, dass der gesamte Markt für 

forderungsbesicherte Wertpapiere zusammenbrechen und dadurch eine 

Refinanzierung aller Wertpapiere auf Dauer unmöglich werden könnte? Wie 

beurteilen wir diese Frage vor dem Hintergrund, dass in Folge der Krise am US-

amerikanischen Hypothekenmarkt weltweit Finanzinstitute in Not gerieten?  

Hatten die Aufsichtsräte eine Chance, die Risiken zu erkennen, wurden sie von den 

Vorständen rechtzeitig und umfassend informiert? Wurden die Aktionäre angemessen 

informiert?  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Für Kapitalmarktdelikte, aber auch für andere Deliktsbereiche der 

Wirtschaftskriminalität und Korruption gilt: Kaum ein Verfahren ist heute noch ohne 

internationale Bezüge: 

Im Verfahren gegen die SachsenLB kam es zu Durchsuchungsmaßnahmen bei einer 

Tochtergesellschaft in Dublin. Da das irische Recht keinen dem deutschen Recht 

vergleichbaren Untreue-Tatbestand kennt, dauerte die Umsetzung des 

Rechtshilfeersuchens neun Monate.  
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In diesen wie in anderen Fällen der Wirtschafts- und Finanzkriminalität zeigt sich eine 

Welt zweier Geschwindigkeiten: Während Finanzmärkte in Sekundenschnelle global 

agieren, erinnert die internationale polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, die an 

nationale Vorschriften gebunden und durch fehlende Rechtsharmonisierung 

eingeschränkt ist, zuweilen an die „gute alte Postkutsche“. Die Folge: Globalisierung 

und Internationalisierung lassen die Strafverfolgung an ihre territorialen, aber auch 

was die Beweisführung angeht, an ihre funktionalen Grenzen stoßen.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß sich die derzeitigen Turbulenzen an den 

Finanzmärkten in den kommenden Monaten und Jahren auf die Kriminalitätslage 

auswirken werden.  

Wir können nicht ausschließen, dass weitere Untreue- und Betrugssachverhalte 

insbesondere im Banken- und Börsensektor publik werden. Hinzu kommen mögliche 

Fälle von Falschbilanzierungen sowie Marktmanipulationen und Insiderhandel. 

Besonders hervorzuheben ist dabei die Tatsache, dass derartige Straftaten im 

Finanzsektor, die erfahrungsgemäß mit hohen Schäden einhergehen, bei 

Bekanntwerden in der gegenwärtig äußerst fragilen Marktlage entsprechende 

Auswirkungen auf die Börsenkurse haben.  

Einhergehend mit der Finanzkrise und bereits eingetretenen oder potenziellen 

Liquiditätsengpässen erhöht sich der Druck auf die Mitarbeiter der Finanzbranche, die 

von der Unternehmensleitung ausgegebenen hohen Zielvorgaben zu erreichen. 

Sanktionen seitens des Arbeitsgebers sind in der Finanzbranche bei Verfehlen dieser 

Ziele mittlerweile nicht unüblich. Es wurden in diesem Zusammenhang bereits Fälle 

bekannt, in denen Angestellte aus der Finanzbranche den Abschluss von 

Kundenverträgen vortäuschten oder manipulierten, marktmanipulative Handlungen 

begingen oder ihren Kunden Anlageprodukte empfahlen und verkauften, die für den 

Kunden ungeeignet bzw. nicht rentabel waren.  

Tatanreiz dürfte in diesen Fällen weniger die Absicht der Gewinnerzielung sein, 

sondern das Bestreben, die Zielvorgaben des Unternehmens zu erfüllen, oder aber 

eine Vertuschungsabsicht, um eigene Fehler zu verheimlichen.  

 



 14 

In diesem Kontext haben Käufer bereits Schadenersatzklagen gegen Finanzinstitute 

wegen Falschberatung und daraus resultierenden Verlusten mit Finanzderivaten 

angestrengt. So verurteilte das Landgericht Frankfurt im Oktober 2008 eine große 

Bank zu Schadenersatz in Höhe von vier Millionen Euro. Auch wenn derartige 

Sachverhalte nicht zwingend strafrechtlich relevant sind, haben sie doch 

Rückwirkungen auf Reputation und Kapitalbasis der betroffenen Finanzinstitute. 

Neben diesen im engeren Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise einzuordnenden 

Kriminalitätsphänomenen und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust der 

Anleger, sind auch Auswirkungen auf die Kriminalitätslage im Bereich der 

„klassischen“ Anlagedelikte zu befürchten. 

Anlagebetrüger reagieren erfahrungsgemäß sehr flexibel auf aktuelle 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen und passen ihre betrügerischen 

Angebote entsprechend an. Das durch die Finanzkrise verursachte Klima der 

Unsicherheit an den Kapitalmärkten hat damit auch die Gefahr des Anlagebetruges 

deutlich erhöht.  

Gemeinsam mit dem Opferschutzverband WEISSER RING sind wir der Auffassung, 

dass besonders ältere Menschen betroffen sein können: Die Täter fordern ihre Opfer 

telefonisch auf, ihr Erspartes vom Konto abzuheben und in Anlageangebote zu 

investieren, angeblich, da „morgen alle Banken pleite gehen würden“. Später werden 

die Opfer zu Hause aufgesucht, das Bargeld entwendet. 

Verbraucherschutzverbände warnen daher vor dem „Geschäft mit der Angst“. Das 

Deutsche Institut für Anlegerschutz e.V. (DIAS) schätzt, dass Kapitalanlagebetrüger 

dieses Jahr Schäden in Höhe von 80 Milliarden Euro verursachen werden. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir müssen ferner davon ausgehen, dass die aktuelle Finanzkrise – wenn sie zu einer 

verzögerten Kreditvergabe im Finanz- und Bankensektor führt – auch die Zahl der 

Unternehmen, die Konkurs anmelden, in die Höhe treibt. Der Bundesverband 

Deutscher Inkasso-Unternehmen rechnet für das kommende Jahr mit 35.000 

Unternehmens-Insolvenzen, das wären 5.000 mehr als in diesem Jahr. 

Insolvenzdelikte verursachen erfahrungsgemäß etwa die Hälfte der Schäden im 

Bereich der Wirtschaftskriminalität.  
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Sie werden zwar überwiegend von Firmeninhabern begangen, die das angeschlagene 

Unternehmen retten wollen. Das eigentliche Problem in diesem Deliktsfeld stellen 

jedoch die Fälle dar, in denen in organisierter Form konkursreife Unternehmen 

aufgekauft werden, um sie vor dem eigentlichen Bankrott noch auszuschlachten und 

den Firmenmantel für Folgebetrugshandlungen zu missbrauchen – so genannte 

„Firmenbestattungen“.  

Die Täter gehen hier sehr professionell und arbeitsteilig vor: Der Kontakt zu den 

Unternehmen wird immer häufiger über entsprechende Webseiten im Internet 

hergestellt, nicht selten unter dem Deckmantel einer „Beraterfirma“: Den 

Verantwortlichen notleidender Kapitalgesellschaften wird eine Haftungsbefreiung 

durch die Übernahme der Firma angeboten; anschließend werden Strohleute als 

Geschäftsführer eingesetzt, der Unternehmenssitz ins Ausland verlagert, 

Briefkastenadressen genutzt.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie hat das Bundeskriminalamt in den vergangenen Jahren auf die Entwicklungen 

der Finanzmärkte und die damit einhergehenden Kriminalitätsphänomene reagiert? 

Neben dem Ausbau unserer operativen Kompetenz, haben wir uns auch zum Ziel 

gesetzt, unsere Früherkennungskompetenz im Bereich der Kapitalmarktdelikte 

auszubauen. Parallel zu rein reaktiver Ermittlungstätigkeit wollen wir uns 

Themenfelder in der Art erschließen, dass wir zukünftige polizeilich relevante 

Entwicklungen möglichst frühzeitig antizipieren können.  

Vor zwei Monaten organisierte das Bundeskriminalamt gemeinsam mit Vertretern der 

Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bank Research, der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Hessischen Börsenaufsicht, dem Zentrum 

für Transformation der Bundeswehr und einem Wirtschaftsjuristen einen, wie ich 

denke bemerkenswerten, Workshop.  

Im Mittelpunkt des Workshops stand die Frage, wie sich die Kapitalmärkte und 

„Kriminalität im Kontext von Kapitalmärkten“ in Zukunft entwickeln könnten und 

welche Handlungsnotwendigkeiten sich daraus ableiten lassen.  
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Ausgangspunkt der Diskussion waren drei Schlüsselbereiche – nämlich  

1. die Wirtschaft und die Komplexität von Finanzprodukten,  

2. die Gesellschaft und die staatliche Regulierung von Kapitalmärkten und 

schließlich  

3. Kapitalmarktdelikte und die Rolle der Strafverfolgungsbehörden.  

 

Welche zukünftigen Entwicklungen hielten die Experten des Workshops – ausgehend 

von Veränderungen und dem Zusammenspiel dieser drei Schlüsselbereiche – für 

möglich? 

- Zum einen ein Positiv-Szenario – nennen wir es „Alles im Griff“:  

Dieses unterstellt vereinfacht gesagt, dass es durch sinnvolle 

Regulierungsmechanismen und eine enge Kooperation zwischen den 

Kapitalmarktakteuren gelingt, Finanzprodukte und Unternehmensstrukturen 

transparent zu machen.  

Finanzsystem und Finanzprodukt bleiben zwar komplex; dennoch gelingt es den 

Banken, Risiken durch ein verbessertes Informationsmanagement kalkulierbarer 

zu machen. Dementsprechend wächst das Vertrauen der Akteure in den Markt. 

Die erhöhte Transparenz an den Kapitalmärkten bewirkt, dass potenzielle Täter 

weniger risikobereit sind. Für die Strafverfolgungsbehörden wird der Nachweis 

krimineller Handlungen leichter. 

Effiziente Kontrollmechanismen und größere Ressourcen bewirken, dass die 

Strafverfolgungsbehörden zusammen mit den anderen für den Kapitalmarkt 

zuständigen Kontrollinstanzen Kapitalmarktdelikte effektiv bekämpfen können. 

- Nach dem zweiten Szenario – nennen wir es „Business as usual“ – nehmen die 

Komplexität des Finanzsystems, der Kapitalmärkte und der 

Unternehmensstrukturen angesichts der fortschreitenden ökonomischen 

Globalisierung weiter zu. Gleiches gilt für die Informationsdichte und 

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit aufgrund moderner Technologien. 

Staatliche Kontrollmechanismen sind zwar vorhanden, doch bleiben die 

Kapitalmärkte weitestgehend dereguliert.  
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Die Folge: Anleger und Finanzakteure haben immer größere Schwierigkeiten, 

den Wert von Anlagen realistisch einzuschätzen. 

Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Anlagen für Unternehmen aufgrund des 

internationalen Wettbewerbsdrucks und für Privatanleger aufgrund der 

demografischen Entwicklung einhergehend mit der Absenkung des 

Rentenniveaus weiter.  

Die Intransparenz an den Kapitalmärkten bewirkt, dass die Risikobereitschaft 

potenzieller Täter steigt, rechtlich fragwürdige Anbieter mit unseriösen 

Produkten handeln. Die Folge: Die Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden 

sehen sich einer steigenden Erwartungshaltung ausgesetzt, für verlässliche 

Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten zu sorgen. 

Tatsächlich wird der Nachweis krimineller Handlungen aufgrund komplexer 

Ermittlungen und unzureichender Ressourcen aber schwieriger. 

Obgleich es den Strafverfolgungsbehörden und den für den Kapitalmarkt 

zuständigen Kontrollinstanzen gelingt, die Kriminalität einigermaßen unter 

Kontrolle zu halten, ist oftmals nur eine anlassbezogene und in Teilen 

symbolhafte Strafverfolgung möglich.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

- Das dritte Szenario (Negativ-Szenario) hat den Titel „Außer Kontrolle“ und 

unterstellt, dass die Komplexität von Finanzsystemen, Finanzprodukten und 

globalen Unternehmenskonstrukten unüberschaubar wird.  

Gleichzeitig lassen die demografische Entwicklung einhergehend mit der 

Absenkung des Rentenniveaus die Bedeutung von Anlagen zur Risikovorsorge 

und privaten Alterssicherung weiter steigen. Die Folge: Eine insgesamt 

risikofreudige Gesellschaft steht hochkomplexen Anlageformen gegenüber. 

Ebenso werden Banken vor dem Hintergrund internationalen Wettbewerbsdrucks 

immer neue Gewinn versprechende und stark risikobehaftete Finanzprodukte am 

Markt platzieren wollen – etwa durch Anlagen in verschiedenen 

zukunftsträchtigen Marktsegmenten wie Umwelt, Rohstoffe, Gesundheit und 

Hochtechnologie. 
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Dementsprechend komplexer werden auch die Finanzsysteme und zugleich mit 

der dynamischen Verbreitung von IT immer virtueller und noch schnelllebiger. 

Privatanlegern, aber auch Finanzexperten gelingt es nicht mehr, Entwicklungen 

an den Kapitalmärkten und den Wert von Finanzprodukten realistisch 

einzuschätzen.  

Zugleich gelingt es nicht, sich international auf einheitliche Regeln für die 

Finanzmärkte zu einigen. 

Diese Entwicklungen eröffnen wiederum neue Spielräume für Kriminalität im 

Kontext von Kapitalmärkten, d. h. im Bereich von Marktmanipulation, Betrug und 

Untreue. Die Risikobereitschaft potenzieller Täter nimmt zu. Der internationale 

Wettbewerbsdruck und immer neue intelligente Formen von IuK-Technologien 

erhöhen die Gefahr wirtschaftskriminellen Verhaltens in anderen Bereichen wie 

Spionage und Produktfälschungen.  

Angesichts dessen steigen die Erwartungen an den Staat, die Integrität der 

Kapitalmärkte in Zukunft sicherzustellen und die Anleger besser zu schützen. 

Den Strafverfolgungsbehörden und anderen Kontrollinstanzen gelingt es jedoch 

– aufgrund unzureichender Kompetenzen und mangelnder Ressourcen – nicht, 

die Erwartungen der Bürger zu erfüllen. Kriminelle Handlungen lassen sich kaum 

noch nachweisen. Das Vertrauen in die Integrität und Funktionsfähigkeit des 

Wirtschaftssystems schwindet. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sie haben sicherlich bemerkt: Das Negativ-Szenario erinnert uns in vielerlei Hinsicht 

an die derzeitige Finanzkrise. Obgleich wir seit einiger Zeit mit Turbulenzen an den 

Finanzmärkten gerechnet haben, waren wir alle vom Ausmaß der derzeitigen Krise 

überrascht. 

Wir befinden uns am Anfang einer Entwicklung, deren Folgen wir derzeit zwar noch 

nicht vollständig abschätzen können, die jedoch schon jetzt Fragen im Hinblick auf 

Handlungsnotwendigkeiten und Optimierungsmöglichkeiten aufwirft – und uns zum 

Diskurs auffordert: 
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Muss der ordnungspolitische Rahmen weiterentwickelt werden, um der bestehenden 

Intransparenz von Kapitalmärkten und Finanzprodukten entgegen zu wirken und so 

das Vertrauen in die Integrität und Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems 

wiederherzustellen? Wir glauben: Ja! 

In diesem Kontext müssen alle rechtlichen und organisatorischen 

Rahmenbedingungen, die für eine effektive Finanz- und Börsenaufsicht notwendig 

sind, überprüft werden. Hierbei geht es insbesondere um die Evaluation der nach 

2001 zum Schutz der Kapitalmärkte und Anleger eingeführten Vorschriften. 

Eine effektive Kontrolle der Kapitalmärkte ist primär Aufgabe der Finanz- und 

Börsenaufsicht, weil diese eine der Strafverfolgung quasi vorgelagerte 

Kontrollfunktion wahrnehmen.  

Eine weitergehende Regulierung der Finanzmärkte hätte zwangsläufig auch 

Auswirkungen auf die Rolle der Strafverfolgungsbehörden. Daran schließt sich die 

Frage an: Stehen uns hierfür angemessene Rahmenbedingungen in Bund und 

Ländern zur Verfügung? 

Grundlage jeder Strafverfolgung ist die Informations- und Hinweisgewinnung. 

Angesichts des vermuteten großen Dunkelfeldes im Bereich Wirtschaftskriminalität 

muss unser oberstes Ziel die Förderung der Anzeigebereitschaft betroffener 

Unternehmen sein. Studien zeigen: Noch immer ist vielen Unternehmen die Arbeit 

der Sicherheitsbehörden nicht hinreichend bekannt; nur wenige kennen konkrete 

Ansprechpartner auf polizeilicher Seite; nur wenige verfügen über umfassende mit 

Sicherheitsbehörden abgestimmte Sicherheitskonzepte. Und noch immer fürchten 

viele Unternehmen die Gefahr der Rufschädigung, des Imageverlustes und sind 

daher versucht, gar nicht zu reagieren oder „unternehmensinterne“ Lösungen 

vorzuziehen. 

Erste Erfahrungen auf Länderebene mit web-basierten Systemen zur 

Hinweisgewinnung sind jedoch positiv. Ziel muss daher sein, bundesweit einheitliche 

Hinweisaufnahmesysteme einzuführen. In Deutschland besteht derzeit – im 

Unterschied beispielsweise zu den USA – keine rechtliche Verpflichtung, solche 

Hinweisgebersysteme einzuführen. 
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Neben diesem Aspekt, müssen wir uns die Frage stellen: Benötigen wir neue 

Straftatbestände im Kapitalmarktbereich? Gibt es Grauzonen wirtschaftlichen 

Handelns und als sozialschädlich erkannte Wirtschaftsmethoden, die es 

einzudämmen und zu sanktionieren gilt?  

Unsere Ermittlungen zeigen: Noch immer stehen im Mittelpunkt Betrugs- und 

Untreuesachverhalte sowie marktmanipulatives Verhalten und Insiderhandel. Was 

sich geändert hat, sind die Art der Tatbegehung und deren Folgen. 

Komplexere Finanzprodukte und Unternehmensstrukturen sowie die Schnelllebigkeit 

von Transaktionen stellen uns vor immer größere Beweisprobleme, beispielsweise im 

Hinblick auf Vorsatz und Fragen der Zurechenbarkeit bei Betrug und Untreue. Aus 

unserer Sicht muss jetzt in erster Linie über höhere Anforderungen an das 

betriebliche Risikomanagement sowie über notwendige Auskunfts- und 

Offenlegungspflichten von Banken und Unternehmen diskutiert werden. 

Welche neuen Anforderungen an die Ermittlungen, Beweiserhebung und 

Beweisverwertung stellen sich?  

Auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität müssen die Ermittlungen darauf abzielen, 

kriminelle Netzwerkstrukturen aufzudecken und potenzielle Zusammenhänge mit 

Korruption und Organisierter Kriminalität möglichst frühzeitig zu erkennen. Daher 

müssen wir verstärkt auch Instrumentarien aus der OK-Bekämpfung einsetzen. Seit 

dem 1. Januar 2008 sind – wie von der Polizei seit langem gefordert – in Fällen von 

schwerem Betrug und Korruption auch Telekommunikationsüberwachungs-

maßnahmen möglich.  

Wirtschaftsstraftätern geht es wie bei der Organisierten Kriminalität in erster Linie 

darum, einen maximalen finanziellen Gewinn zu erzielen. Die Erfahrungen aus der 

Praxis zeigen: Konsequente Vermögensabschöpfung spricht sich in Täterkreisen 

herum! Entscheidend ist somit, dass Finanzermittlungen und Maßnahmen der 

Vermögensabschöpfung fester Bestandteil aller Wirtschaftsstrafverfahren sind. Das 

bedeutet, dass wir gegebenenfalls zusätzliche Spezialisten für Finanzermittlungen 

benötigen. Die Justiz muss die Möglichkeit von Rechtshilfeersuchen zur Durchführung 

vermögenssichernder Maßnahmen im Ausland konsequent nutzen.  
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Stichwort neue Technologien:  

Wie wir gesehen haben, hat der Einsatz neuer Technologien die Informationsdichte 

und -geschwindigkeit von Abläufen an den Finanzmärkten so massiv erhöht, dass die 

Ermittlungsbehörden Datenmengen zu bewältigen haben, die sie mit den 

vorhandenen Kapazitäten nicht mehr vollumfänglich sichern, geschweige denn 

auswerten können. Was wir brauchen, sind intelligente IT-Systeme; nur so werden 

wir das ständig steigende Datenvolumen auf ein handhabbares Maß reduzieren 

können. 

In Wirtschaftsstrafverfahren wird von den Ermittlungsbehörden erwartet, äußerst 

komplexe wirtschaftliche Sachverhalte angemessen zu bewerten. Hierzu sind wir nur 

in der Lage, wenn wir über hervorragend geschultes Personal mit den 

entsprechenden fachspezifischen Kenntnissen verfügen, und eng auch mit externen 

Wirtschaftsexperten zusammen arbeiten. 

Im internationalen Kontext ist eine weitergehende Rechtsharmonisierung dringend 

geboten. Wie wir gesehen haben, werden auch die aktuellen Ermittlungen im 

Kapitalmarktbereich dadurch behindert, dass selbst EU-weit noch immer keine 

vergleichbaren Straftatbestände existieren. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der Strafbarkeit von Unternehmen, die 

im internationalen Vergleich noch immer unterschiedlich geregelt ist, zu klären, auch 

wenn die Meinungen dazu in Deutschland weit auseinandergehen. Mehrere Staaten, 

z.B. die USA, GB oder Dänemark verfügen über entsprechende gesetzliche 

Regelungen. Österreich hat 2006 ein Unternehmensstrafrecht eingeführt. 

In Deutschland ist eine Sanktionierung juristischer Personen nach § 30 OWiG in Höhe 

von einer Millionen Euro möglich. Angesichts der extrem hohen kriminellen Gewinne, 

die wir in Wirtschaftsstrafverfahren registrieren, stellt sich die Frage, ob dieser 

Bußgeldrahmen noch ausreicht, um gegenüber Unternehmen die notwendige spezial- 

und generalpräventive Wirkung zu erzielen.  

Wir müssen uns ferner fragen, wie wir das Zusammenspiel von Kontroll- und 

Aufsichtsinstitutionen und den Strafverfolgungsbehörden weiter verbessern können. 

Wir wollen unsere Kooperation mit der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht weiter ausbauen: Bislang beurteilt die BaFin Hinweise 

auf Marktmanipulation und Insiderhandel nach den ihr zur Verfügung stehenden 

Informationen.  
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So wurden der BaFin seit 2004 etwa 250 entsprechende Hinweise gemeldet, die sie 

bei Verdacht auf strafrechtsrelevante Inhalte direkt an die Staatsanwaltschaft 

weitergibt. 

Wir halten es für sinnvoll, polizeiliche Erkenntnisse in die Prüfprozesse der BaFin 

einfließen zu lassen: Dies betrifft etwa folgende Fragen: Wo hat das betreffende 

Unternehmen seinen Sitz? Gibt es polizeiliche Erkenntnisse zu den handelnden 

Unternehmen und Personen? Lassen sich Zusammenhänge zu weiteren Straftaten, 

beispielsweise im Bereich Korruption, Organisierter Kriminalität, Geldwäsche oder 

Auslandsbezüge insbesondere bei international agierenden Unternehmen feststellen? 

Unser Ziel ist, gemeinsam einen Katalog von Indikatoren zur Erkennung von 

Marktmanipulation und Insiderhandel zu erstellen, Informationen zu neuen Modi 

Operandi zu gewinnen und die Ermittlungen entsprechend daran auszurichten. 

Welche weiteren institutionalisierten Kooperationsformen benötigen wir noch? Wir 

müssen beispielsweise darüber nachdenken, einen Informationsverbund 

(Informationboard) zu schaffen, der alle relevanten staatlichen Akteure wie die 

Kontroll- und Aufsichtsinstitutionen und die Strafverfolgungsbehörden mit Vertretern 

der Wirtschaft und der Verbraucherschutzinstitutionen regelmäßig zusammenbringt. 

Nur so werden wir in der Lage sein, Entwicklungen der Kapitalmarktkriminalität 

adäquat zu beurteilen und die richtigen strategischen Schwerpunkte zu setzen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Hinblick auf die Verbraucher ist das Stichwort Prävention durch Aufklärung. Ziel 

einer zwischen Wirtschaft, Verbraucherschutzverbänden und der Polizei 

abgestimmten Präventionsarbeit muss es sein, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die 

Verbraucher dazu zu bringen, von sich aus die Seriosität der Anbieter von 

Finanzmarktprodukten zu prüfen.   

Dies setzt aber voraus, dass Verbraucher Zugang zu verlässlichen 

Informationsquellen haben, um Risiken auf dem Kapitalmarkt besser einschätzen und 

kriminelle Angebote erkennen zu können. 
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Präventionskonzepte des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) 

beispielsweise informieren Verbraucher darüber, mit welchen Tricks unseriöse 

Anlage- und Vermittlungsgesellschaften arbeiten: Verbraucher müssen beispielsweise 

aufhorchen, wenn ihnen unaufgefordert telefonisch Finanzprodukte angeboten, ihnen 

völlig unrealistische Gewinne in Aussicht gestellt oder sie zum Geschäftsabschluss 

gedrängt werden.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Eine freiheitliche Gesellschaft lebt vom Vertrauen seiner Bürger in die Integrität 

seiner Systeme, wozu auch das Wirtschaftssystem gehört, und vom Vertrauen des 

Bürgers in die Effektivität staatlicher Kontrollorgane. Die Effektivität staatlicher 

Kontrolle bewegt sich immer im Spannungsfeld von Freiheitsgrundrechten und 

Sicherheitsbedürfnissen.  

Ungeachtet der Tatsache, dass wir auch in der Wirtschaft staatliche Regeln 

benötigen, die übertriebene Eigeninteressen zurückdrängen, werden die 

Steuerungsmöglichkeiten des Rechts immer beschränkt bleiben. 

Gerade die aktuelle Finanzkrise zeigt die Bedeutung von Treu und Glauben für unser 

gesamtes Wirtschaftssystem.  

Ethisch orientiertes, nachhaltiges Wirtschaften ist wie die Stärkung von 

Sekundärtugenden wie Moral, Loyalität und Pflichtbewusstsein nicht nur kein Gegner 

wirtschaftlicher Interessen, sondern Grundlage wirtschaftlichen Erfolgs und daher im 

ureigenen Interesse der Wirtschaft. 

 

 


